
Das Land Brandenburg ist eines der bedeu-
tendsten Windenergieländer in Deutschland 
und verügt über günstige Voraussetzungen 
(gegebene Windhögkeit, relativ geringe Ein-
wohnerdichte) zur Nutzung von Windenergie. 
Bis zu zwei Prozent der Landesfäche sind ür 
die Windenergienutzung vorgesehen. Im Jahr 
2020 standen 3.898 Windenergieanlagen mit 
einer kumulierten Leistung von 7.501 MW zur 
Stromerzeugung zur Verügung. /1/ Im Energie- 
und Klimaschutzatlas Brandenburg (EKS) kann 
sich jede/r Interessierte über den aktuellen Aus-
baustand der erneuerbaren Energien inormie-
ren: https://eks.brandenburg.de/
Der Bundesgesetzgeber hat die Nutzung von 

Windenergie im Außenbereich bauplanungs-
rechtlich privilegiert und die Möglichkeit einer 
übergeordneten raumordnerischen Steuerung 
vorgesehen.
Im Land Brandenburg müssen Gebiete ür die 

Windenergienutzung in den Regionalplänen 
estgelegt werden. /2/
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

(GL) Berlin-Brandenburg als Landesplanungs-
behörde ührt die Ausicht über die ün Regi-
onalen Planungsgemeinschaten (RPG). Deren 
Mitglieder sind die Landkreise und kreisreien 
Städte der Region. /3/ Augabe der RPG ist es, 
Regionalpläne nach den Vorgaben der GL au-
zustellen und ortlauend anzupassen.
In den Regionalplänen werden Eignungs-

gebiete Windenergienutzung ausgewiesen. 
Eignungsgebiete sind gemäß § 8 Abs. 7 Nr. 3 
Raumordnungsgesetz Gebiete, „in denen be-
stimmten raumbedeutsamen Maßnahmen 
oder Nutzungen, die städtebaulich nach § 35 
des Baugesetzbuchs zu beurteilen sind, andere 
raumbedeutsame Belange nicht entgegenste-
hen, wobei diese Maßnahmen oder Nutzungen 
an anderer Stelle im Planungsraum ausgeschlos-
sen sind.“ /4/
Ob ein Gebiet ür die Errichtung von Winde-

nergieanlagen geeignet ist, ist im Rahmen der 
Untersuchung des gesamten Planungsraums 
hinsichtlich der Standortvoraussetzungen, ins-
besondere auch der Belange des Schutzes der 
Menschen und von Natur und Landschat, 
nachzuweisen. Hinweise zur Raumbedeutsam-
keit können dem Rundschreiben „Raumordneri-
sche, bauplanungs- und bauordnungsrechtliche 
Beurteilung von Windenergieanlagen“ (2001) 
entnommen werden. /5/
Der Planungsträger muss begründen, welche 

Erwägungen ür die Windenergienutzung inner-
halb der Eignungsgebiete sprechen und welche 

Gründe rechtertigen, den übrigen Planungs-
raum von Windenergieanlagen reizuhalten. 
Es muss ein möglichst gerechter Ausgleich der 
unterschiedlichen Interessen getroen werden.
Während innerhalb der Eignungsgebiete Pla-

nungen und Maßnahmen die Eignung ür die 
Windenergienutzung nicht beeinträchtigen 
düren, ist außerhalb dieser Eignungsgebiete 
die Planung und Errichtung von Windenergie-
anlagen ausgeschlossen.
Die raumordnerischen Abwägungen, die zur 

Festsetzung von Eignungsgebieten ühren, 
werden hinsichtlich der grundsätzlichen Eig-
nung getroen. In einer ortsbezogenen Ein-
zelallprüung und -abwägung der gegenüber 
der Windenergienutzung konkurrierenden ö-
entlichen und privaten Belange nden auch 
Restriktionskriterien Anwendung, welche die 
Nutzungsmöglichkeit der Flächen ür die Win-
denergienutzung zwar einschränken, sie dort 
aber nicht generell ausschließen.
Der Abstand zur Wohnbebauung kann grund-

sätzlich aus dem Vorsorgegrundsatz abgeleitet 
werden. So wird in den „Hinweise(n) an die 
Regionalen Planungsgemeinschaten zur Fest-
legung von Eignungsgebieten ‚Windenergie‘“ 
„empohlen, von einem Abstand von 1.000 Me-
tern zu vorhandenen oder geplanten, gemäß 
§§ 3 bis 7 der Baunutzungsverordnung dem 
Wohnen dienenden Gebieten auszugehen.“ 
/6, 7/ Allerdings können die Abstände je nach 
Lage des Einzelalls verringert oder vergrößert 
werden. Zu berücksichtigen sind außerdem:
- besonders empndliche Nutzungen, z. B. Kur- 

und Klinikgebiete,
- Aspekte des vorbeugenden Immissionsschut-

zes,
- die Bedrängungswirkung,
- räumliche Entwicklungs- und Gestaltungs-

möglichkeiten der Gemeinden,
- die technische Entwicklung, z. B. die deutli-

che Zunahme der Anlagenhöhe,
- weitere Vorbelastungen im Beurteilungsraum.
Um die Akzeptanz der Windkrat zu erhöhen 

hat die gegenwärtige Regierungskoalition ür 
das Land Brandenburg vereinbart, „dass Repo-
wering und Ausbau nur außerhalb eines Radius 
von 1.000 Metern zur Wohnbebauung statt-
nden dar. Gleichzeitig verständigen sich die 
Koalitionspartner au eine Überarbeitung des 
Regionalplanungskonzeptes, um die Ausbau-
ziele zu erreichen. In diesem Rahmen ist eine 
Vergrößerung der Abstandsempehlung zu be-
sonders belasteten Siedlungen au 1.500 Meter 
zu prüen.“ /8/
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